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Einzelplan 12: Allgemeine Finanzverwaltung

Unterhaltszahlungen
als aullergewodhnliche Belastung
(Kapitel 1201)

Jeder dritte Einkommensteuerbescheid, bei dem
Unterhaltszahlungen beriicksichtigt wurden, war in
diesem Punkt fehlerhaft. Der Steuerausfall im Ver-
anlagungszeitraum 2005 betrug 16 Mio. Euro.

1 Ausgangslage

Die Finanzkontrolle prifte 2008 landesweit den Abzug von Unterhaltszahlungen
als auRergewohnliche Belastung.

Unterhaltszahlungen koénnen bis zu einem jahrlichen Hbéchstbetrag von
7.680 Euro je unterhaltener Person bei der Einkommensteuer abgezogen
werden. Dieser Abzug als auRergewdhnliche Belastung setzt u. a. voraus, dass
fir den Unterhaltsempfanger kein Anspruch auf Kindergeld besteht. Des
Weiteren darf er kein oder nur geringes Vermogen besitzen. Eigene Einkiinfte
des Unterhaltsempfangers mindern den abzugsfahigen Hochstbetrag, soweit sie
624 Euro im Jahr Ubersteigen.

Unterhaltszahlungen an im Ausland lebende Personen (kurz: Auslandsunterhalt)
sind grundsatzlich genauso zu behandeln wie Unterhaltszahlungen an
Personen, die im Inland leben (Inlandsunterhalt). Allerdings werden beim Aus-
landsunterhalt erhéhte Anforderungen an den Nachweis der Bedurftigkeit der
unterhaltenen Person sowie an den Nachweis der Unterhaltszahlungen gestellt.
Dazu sind umfangreiche Verwaltungsanweisungen ergangen.

Bis zum Veranlagungszeitraum 2005 waren fiir einen Antrag auf Abzug von
Unterhaltszahlungen wenige Zeilen in der Einkommensteuererklarung vorge-
sehen. Ab 2006 ist stattdessen eine neue, vierseitige ,Anlage Unterhalt® der
Steuererklarung beizufligen.

2 Ablauf und Methode der Priifung

Die Finanzkontrolle wertete zunachst landesweit die Steuerdaten aller Félle des
Veranlagungszeitraums 2005 aus, bei denen sich Unterhaltszahlungen von
mindestens 1.000 Euro steuerlich ausgewirkt haben. Durch Zufallsauswahl
wurden danach die Priffélle bei acht Finanzamtern bestimmt. Sofern bei diesen
Fallen auch in den Folgejahren entsprechende Unterhaltszahlungen angesetzt
waren, wurden sie mit gepruift.

Erganzend zur Fallprifung wurden die Bediensteten von vier dieser acht
Finanzamter gebeten, Arbeitsaufzeichnungen zu fihren. Aufgezeichnet wurde
dabei der Aufwand, der fir die Bearbeitung der geltend gemachten Unterhalts-
zahlungen angefallen ist.
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3 Prifungsfeststellungen
3.1 Fiskalische Bedeutung der Unterhaltszahlungen

Die abgezogenen Unterhaltszahlungen wirken sich erheblich auf das Steuerauf-
kommen aus. Im Veranlagungszeitraum 2005 wurden landesweit in mehr als
75.000 Fallen Unterhaltszahlungen abgezogen. Die gesamte steuerliche Aus-
wirkung betrug 82,5 Mio. Euro, das entspricht 1.090 Euro je Fall.

3.2 Bearbeitungsqualitat bei Unterhaltsfallen
3.2.1 Gesamtergebnis

Von den gepriften 1.019 Einkommensteuerbescheiden waren 339 Bescheide
hinsichtlich der Unterhaltszahlungen zu beanstanden. Dies entspricht einer
Quote von 33 %, d. h. jeder dritte Steuerbescheid war in diesem Bereich fehler-
haft.

Bei mehr als der Halfte der gepriften Bescheide war Auslandsunterhalt ab-
gezogen worden. Hier wurden 44 % der Steuerbescheide beanstandet. Das sind
doppelt so viele wie beim Inlandsunterhalt (22 %).

Die bei der Prufung festgestellten Steuerausfalle belaufen sich auf
210.000 Euro. Je beanstandetem Fall sind das im Durchschnitt 619 Euro. Beim
Auslandsunterhalt betragt der Steuerausfall je beanstandetem Fall 631 Euro,
beim Inlandsunterhalt 591 Euro.

3.2.2 Zeitliche Entwicklung

Aufgrund der Fallauswahl ist das Ergebnis fiir den Veranlagungszeitraum 2005
landesweit reprasentativ. Dies gilt far 2006 und 2007 nur eingeschrankt.
Dennoch lassen sich aus der zeitlichen Entwicklung der Beanstandungsquoten
Uber die Veranlagungszeitrdume 2005 bis 2007 Tendenzen ableiten. Die Tabelle
zeigt diese Entwicklung auf.

Tabelle
Zeitliche Entwicklung der Beanstandungsquoten
Inlandsunterhalt Auslandsunterhalt
Veranla-
. Bean- N Be-
gungs- Geprilfte standete Gepriifte anstandete
. Steuer- Quote Steuer- Quote
zeitraum . Steuer- . Steuer-
bescheide . bescheide .
bescheide bescheide
2005 291 72 24,74 % 306 131 42,81 %
2006 171 29 16,96 % 202 85 42,08 %
2007 21 3 14,29 % 28 19 67,86 %
Gesamt 483 104 21,53 % 536 235 43,84 %

Beim Inlandsunterhalt scheint sich die Bearbeitungsqualitat tendenziell zu ver-
bessern. Demgegeniber zeichnet sich beim Auslandsunterhalt keine Besserung
ab. Die Beanstandungsquote von 68 % fur den Veranlagungszeitraum 2007
lasst vielmehr beflirchten, dass sich die Bearbeitungsqualitat weiter ver-
schlechtert hat.
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Bei den Steuerausfallen je gepriftem Steuerbescheid zeigen sich die gleichen
Tendenzen wie bei den Beanstandungsquoten. Beim Inlandsunterhalt mindern
sich die Steuerausfalle im Betrachtungszeitraum von 156 Euro auf 72 Euro,
wahrend sie sich beim Auslandsunterhalt von 259 Euro auf 598 Euro erhdhen.

3.2.3 Fehlerursachen

Bei den beanstandeten Steuerbescheiden wurden insgesamt 400 Fehler fest-
gestellt. Davon betreffen 284 Fehler (71 %) die Einkommensteuerbescheide mit
Auslandsunterhalt. Haufigste Fehlerursache war, dass die Bedurftigkeit des
Unterhaltsempféngers oder die geleisteten Zahlungen unzureichend nach-
gewiesen wurden. So wurden beispielsweise vielfach

- Unterhaltsempfanger als bedurftig angesehen, ohne dass die jeweils not-
wendige amtliche Bescheinigung der auslandischen Behdrde vorlag und

- geltend gemachte Barzahlungen bertcksichtigt, obwohl nicht nachgewiesen
war, dass der Unterhaltsleistende Uberhaupt entsprechende Mittel hatte.

Die 190 Fehler im Nachweisbereich verursachten Steuerausfalle von
119.000 Euro.

Beim Inlandsunterhalt war Fehlerschwerpunkt, dass Einklinfte oder Vermdgen
der Unterhaltsempfanger unzutreffend berlcksichtigt wurden. Auf diese Ursache
entfallen 66 Fehler, die zu einem Steuerausfall von insgesamt 38.000 Euro
fuhrten.

3.3 Landesweite finanzielle Auswirkung (Hochrechnung)

Die Bearbeitungsqualitat bei den Unterhaltsfallen fihrte im Veranlagungszeit-
raum 2005 landesweit zu Steuerausféllen von 16 Mio. Euro. 19 % der gesamten
Steuerentlastung aus diesem Bereich wurden zu Unrecht gewahrt. Der Steuer-
ausfall fir den Veranlagungszeitraum 2006 durfte sich in einer ahnlichen
GréRenordnung bewegen.

3.4 Weitere Erkenntnisse
3.4.1 Auswirkung des Risikomanagementsystems

Erklartes Ziel der Steuerverwaltung ist, dass die Bediensteten der Finanzadmter
kinftig nur noch solche Sachverhalte prifen, die von einem (maschinellen)
Risikomanagementsystem als risikobehaftet erkannt werden.

Das Risikomanagementsystem stufte auch solche Félle als nur punktuell risiko-
behaftet oder sogar als nicht risikobehaftet ein, bei denen sich Sachverhalte mit
Unterhaltszahlungen steuerlich erheblich auswirkten. In der Folge wurden die
Voraussetzungen fir den Abzug von Unterhaltszahlungen nur unvollsténdig
oder Uberhaupt nicht mehr von Sachbearbeitern geprift.

3.4.2 MaBnahmen der Verwaltung zur Verbesserung der Arbeitsqualitat

Uber aktuelle Entwicklungen im Bereich der Unterhaltszahlungen wurden die
Finanzamter bei den jahrlichen Veranlagungsfortbildungen informiert.

Anfang 2006 gab das Bundesfinanzministerium neu gefasste Verwaltungsan-
weisungen bekannt, die ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden wa-
ren. Die Oberfinanzdirektion nahm das zum Anlass, im Marz 2008 eine Umfrage
bei den Finanzdmtern durchzufiihren. Diese gaben an, dass beim Auslands-
unterhalt die Anlage Unterhalt durchgangig mangelhaft ausgefillt werde.
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Zudem seien die dort gemachten Angaben kaum uberprifbar. Haufig misse
bezweifelt werden, ob die amtlichen Bestatigungen aus dem Ausland echt seien.
Die Finanzamter regten an, fur die Bearbeitung von Fallen mit Auslandsunterhalt
eine Checkliste einzufihren. Des Weiteren sollten Falle mit Unterhaltszahlungen
grundsatzlich vom Risikomanagementsystem zur manuellen Prifung ausge-
steuert werden.

Als Reaktion auf die Umfrageergebnisse wies die Oberfinanzdirektion die
Finanzamter im November 2008 ausdricklich darauf hin, dass die in den An-
weisungen des Bundesfinanzministeriums enthaltenen Beweislast- und Nach-
weisregeln zwingend zu beachten seien. Dies gelte umso mehr, weil die
fehlenden Kontrollmdglichkeiten beim Auslandsunterhalt ,derzeit nicht zu be-
heben® seien. Um die Arbeit der Finanzamter zu erleichtern, werde die Ober-
finanzdirektion eine Checkliste erstellen. Hinsichtlich des
Risikomanagementsystems sehe sie keinen Handlungsbedarf. Bei Unterhalts-
zahlungen sollten auch kinftig nur risikobehaftete Sachverhalte zur manuellen
Prifung ausgesteuert werden.

3.4.3 Arbeitsaufzeichnungen

Die Finanzamter zeichneten bei 502 Einkommensteuerveranlagungen des Ver-
anlagungszeitraums 2007 auf, wie viel Zeit und wie viele Arbeitsschritte sie fur
das Bearbeiten von Unterhaltszahlungen bendtigten.

Die Bearbeitungsdauer fur Unterhaltszahlungen war beim Auslandsunterhalt mit
23 Minuten wesentlich héher als beim Inlandsunterhalt (14 Minuten).
Bemerkenswert war, dass beim Auslandsunterhalt keine zusatzlichen Arbeits-
schritte aufgewendet wurden. Da in dieser Fallgruppe haufig Angaben und
Nachweise fehlen, ist zu vermuten, dass die notwendigen Ermittlungsmalf3-
nahmen vielfach unterblieben. Es ist deshalb zu befirchten, dass die ab dem
Veranlagungszeitraum 2007 geltenden Verwaltungsanweisungen nicht besser
beachtet werden als die Vorschriften fir die friiheren Veranlagungszeitraume.

4 Bewertung und Empfehlungen

Die Bearbeitungsqualitdt von Einkommensteuerfallen mit Unterhaltszahlungen
ist unbefriedigend. Angesichts der hohen Fallzahlen ist allein in Baden-
Wairttemberg von jahrlichen Steuerausfallen in zweistelliger Millionenhdhe aus-
zugehen. Insoweit besteht Handlungsbedarf.

4.1 Fortbildungen beim Inlandsunterhalt erforderlich

Wesentliche Fehlerursache beim Inlandsunterhalt war, dass die Einkommens-
und Vermdgenslage beim Unterhaltsempfanger nicht zutreffend bertcksichtigt
wurde. Hierzu sollten die Bediensteten gezielt fortgebildet werden. Damit ware in
absehbarer Zeit eine zufriedenstellende Bearbeitungsqualitat zu erreichen.

4.2 Weisungslage beim Auslandsunterhalt bis Veranlagungszeitraum 2006

Mit einer Fehlerquote von mehr als 42 % ist die Bearbeitungsqualitat bei den
Einkommensteuerbescheiden mit Auslandsunterhalt bis einschlie3lich dem Ver-
anlagungszeitraum 2006 vollig unzureichend.
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Der weit Uberwiegende Teil der Fehler beim Auslandsunterhalt betrifft den
Nachweis der Bedurftigkeit und der geleisteten Unterhaltszahlungen. Diese
Fehler sind nach Auffassung des Rechnungshofs darauf zurtickzufiihren, dass

- den Bediensteten die Zeit fehlt, alle erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen,
und

- die im Ausland erstellten Bescheinigungen und Nachweise kaum verifiziert
werden kénnen.

Dies ist nicht allein durch neue oder wiederholte Verwaltungsanweisungen zu
I6sen.

4.3 Weisungslage beim Auslandsaufenthalt ab Veranlagungszeitraum 2007

Die Weisung der Oberfinanzdirektion an die Finanzédmter, wonach die bundes-
einheitlichen Vorgaben konsequent umzusetzen sind, ist sinnvoll. Gleiches gilt
fur die jungst herausgegebene Checkliste. Fraglich ist jedoch, ob beide MaR-
nahmen ausreichen. Zu denken geben insoweit die Aussagen der Finanzamter
zum Erklarungsverhalten, zur Nachweisproblematik und zur Verifizierbarkeit der
eingereichten Bescheinigungen und Nachweise. Diese lassen den Schluss zu,
dass die Finanzamter vor dhnlichen Problemen stehen, wie sie auch beim Ver-
fahren bis zum Veranlagungszeitraum 2006 gestanden haben. Zu beflirchten ist
deshalb, dass die Bearbeiter aus Zeitmangel und wegen fehlender Uber-
prufungsmdglichkeiten auch die neuen Verwaltungsanweisungen wohl nicht
konsequent umsetzen werden. Die Ergebnisse aus den Arbeitsaufzeichnungen
liefern hierfur erste Anhaltspunkte.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass die Verwaltung bis Ende des
Jahres 2009 die Bearbeitungsqualitdt beim Auslandsunterhalt Gberprift. Ergibt
die anschlieBende Evaluierung, dass auch die ab dem Veranlagungszeitraum
2007 geltenden Verwaltungsvorschriften in der Praxis nicht umgesetzt werden,
muss infrage gestellt werden, ob die entsprechenden Regelungen Uberhaupt in
der taglichen Praxis umsetzbar sind. In diesem Fall sollte die Problematik zeit-
nah auf Bundesebene erdrtert werden. Ziel misste es dabei sein, eine Regelung
zu finden, die von den Finanzdmtern mit vertretbarem Aufwand vollzogen
werden kann. Dazu kdnnten auch Gesetzesanderungen in Betracht zu ziehen
sein.

Als SofortmaRnahme halt es der Rechnungshof fir erforderlich, das Risiko-
managementsystem im Hinblick auf Zahl und Qualitdt der auszusteuernden
Falle zu optimieren. Wegen des hohen Risikos und der bundeseinheitlichen
Weisungslage ist sicher zu stellen, dass nur Unterhaltszahlungen mit geringer
steuerlicher Auswirkung ungepruft bleiben.

5 Stellungnahme des Ministeriums

Das Finanzministerium erhebt keine Einwande gegen die Sachdarstellung und
die vertretene Rechtsauffassung. Es sieht ebenfalls Handlungsbedarf und sagt
zu, alle Empfehlungen des Rechnungshofs umzusetzen. Es habe bereits damit
begonnen.
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Das Ziel, eine verbesserte Arbeitsqualitdt zu erreichen, werde allerdings zu einer
zeitlichen Mehrbelastung der Bediensteten fuhren. Ferner bestinde trotz der
erhdhten formellen Nachweisauflagen ab dem Veranlagungszeitraum 2007 das
Grundproblem fort. Nach wie vor kdnnten die Finanzamter mangels hoheitlicher
Befugnisse oftmals nicht feststellen, ob die Voraussetzungen fir den Abzug von
Auslandsunterhalt tatsdchlich vorliegen. Insoweit seien auch die neuen Ver-
waltungsanweisungen betrugsanfallig.

Vor diesem Hintergrund priife derzeit eine Bund-Lander-Arbeitsgruppe gesetz-
geberische Malinahmen, um die steuerliche Berlcksichtigung von Auslands-
unterhalt zu vereinfachen. Das Finanzministerium werde wie empfohlen lber-
prufen, ob die neuen Verwaltungsvorschriften konsequent umgesetzt werden.
Das Ende 2009 vorliegende Ergebnis werde dann in diese Arbeitsgruppe ein-
gebracht.

6 Schlussbemerkung

Der Rechnungshof verkennt nicht, dass eine bessere Arbeitsqualitadt beim Aus-
landsunterhalt voraussichtlich mit einer zeitlichen Mehrbelastung der Be-
diensteten verbunden ist. Diese lasst sich jedoch aufgrund der bundeseinheit-
lichen Weisungslage nicht vermeiden. Im Ubrigen hélt der Rechnungshof die
vom Finanzministerium dargelegte Vorgehensweise fur sinnvoll.
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	Das Ministerium teilt die Auffassung des Rechnungshofs, dass bei den Landesmuseen zusätzliche Kompetenz für die ordnungsgemäße Ausschreibung und Vergabe von Transportdienstleistungen aufzubauen sei. Das Ministerium strebe eine Bündelung von Aufgaben bei den Verwaltungen der Landesmuseen an. In diesem Zusammenhang werde auch zu entscheiden sein, wo und wie die zusätzliche Fachkompetenz für die Vergabe von Transportaufträgen aufgebaut werden kann. Darüber hinaus könnten die Museen heute schon die Unterstützung des Logistikzentrums der Landesverwaltung bei anspruchsvollen Ausschreibungen in Anspruch nehmen.
	5   Schlussbemerkung
	1   Die Geschichte des Archäologischen Landesmuseums
	2   Die Organisation des Archäologischen Landesmuseums
	3   Stärken und Verbesserungspotenziale des Museumsbetriebs
	3.1   Die Zweigmuseen
	3.2   Das Museum in Konstanz

	4   Defizite der Haushalts- und Wirtschaftsführung
	4.1   Personalwesen
	4.2   Haushaltswesen und Buchhaltung
	4.3   Beschaffungen und Materialverwaltung

	5   Empfehlungen
	5.1   Behebung der festgestellten Defizite
	5.2   Neuorganisation des Archäologischen Landesmuseums
	5.2.1   Konzentration des Museums in Konstanz
	5.2.2   Zuordnung des Zentralen Fundarchivs zum Landesamt für Denkmalpflege
	5.2.3   Betreuung der Zweigmuseen durch das Archäologische Landesmuseum
	5.2.4   Ressortzuständigkeit
	Die vom Regierungspräsidium Stuttgart in die Diskussion gebrachte Lösung, das Archäologische Landesmuseum vollständig in das Landesamt für Denkmalpflege zu integrieren und in die fachliche Verantwortung des Wirtschaftsministeriums zu überführen, würde zwar einige der festgestellten Defizite beheben können, wäre aber gegenüber der vom Rechnungshof vorgeschlagenen nur die zweitbeste Lösung.
	5.2.5   Verzicht auf Umwandlung in einen Landesbetrieb
	Das Landesmuseum ist nach Größe und vorhandener Verwaltungskraft nicht geeignet, die mit der Umwandlung in einen Landesbetrieb verbundenen zusätzlichen Herausforderungen zu bewältigen. Es ist auch nicht ersichtlich, welche Vorteile die neue Organisationsform für das Landesmuseum hätte, die nicht auch im Rahmen eines klassischen Regiebetriebes realisiert werden könnten. Das wirtschaftliche Volumen ist angesichts der stagnierenden Besucherzahlen ohnehin so gering, dass sich durch die Umwandlung keine neuen Spielräume ergeben würden.
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	Durch realitätsnähere Druckauflagen der Publikationen können Herstellungs- und Lagerkosten eingespart werden.
	Weitere Einsparungen sind möglich, wenn bei Beschaffungen wie vorgesehen die Unterstützung des Logistikzentrums Baden-Württemberg in Anspruch genommen wird.
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